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§ 4 T-CG Anzeigepflicht
 T-CG - Campinggesetz 2001, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.11.2024

1. (1)Die beabsichtigte Errichtung eines Campingplatzes, die beabsichtigte wesentliche Änderung eines

Campingplatzes (Vorhaben) sowie die Errichtung, der Austausch und die örtliche Veränderung von Mobilheimen

sind der Behörde schriftlich anzuzeigen.

2. (2)Der Anzeige über die beabsichtigte Errichtung eines Campingplatzes sind alle zur Beurteilung der

Voraussetzungen nach § 5 erforderlichen Unterlagen bei physischer Einbringung in dreifacher Ausfertigung

anzuschließen. Jedenfalls sind anzuschließen:

1. a)eine technische Beschreibung des Campingplatzes, aus der die Art, der Umfang, die Betriebszeiten, die

Anzahl und Lage der Standplätze einschließlich eines allenfalls einzurichtenden Kurzzeitstandplatzes sowie

alle sonstigen geplanten Anlagen, Maschinen und Einrichtungen hervorgehen,

2. b)Angaben über die zu erwartenden Auswirkungen im Sinne des § 5 Abs. 2 und die zu ihrer Vermeidung oder

Verminderung vorgesehenen Maßnahmen,

3. c)der Nachweis der Widmung im Sinn des § 5 Abs. 1 und Angaben zum Grundstück, auf dem der

Campingplatz betrieben werden soll, sowie, sofern der Anzeigende nicht Grundeigentümer ist, die

Zustimmungserklärung des Grundeigentümers,

4. d)die agrarrechtliche Bewilligung, wenn das Grundstück in ein Zusammenlegungsverfahren oder in ein

Flurbereinigungsverfahren einbezogen ist und in der Verordnung über die Einleitung des

Zusammenlegungsverfahrens bzw. in der Entscheidung über die Einleitung des Flurbereinigungsverfahrens

bestimmt ist, dass die Errichtung oder die wesentliche Änderung eines Campingplatzes einer Bewilligung der

Agrarbehörde bedürfen, und

5. e)eine sicherheitstechnische Beschreibung und Angaben über die zur Vermeidung von Notfällen oder zur

Verminderung ihrer Auswirkungen vorgesehenen Maßnahmen.

Sofern das zu beurteilende Grundstück im elektronischen Flächenwidmungsplan abrufbar ist, hat die Behörde zur

Beurteilung der Voraussetzung nach § 5 Abs. 1 die Widmung über Abfrage aus dem elektronischen

Flächenwidmungsplan zu beurteilen; in diesen Fällen entfällt die Vorlage des Nachweises nach lit. c. Zur

Überprüfung des Eigentums am Grundstück hat die Behörde eine Abfrage im Grundbuch durchzuführen.

3. (3)Bei der Anzeige über die beabsichtigte wesentliche Änderung eines Campingplatzes können sich die

Unterlagen nach Abs. 2 auf den betroffenen Teil beschränken, wenn Auswirkungen auf den bestehenden Betrieb

nicht zu erwarten sind.

4. (4)Liegt eine vollständige Anzeige vor, so hat die Behörde innerhalb von vier Monaten

1. a)das angezeigte Vorhaben schriftlich zur Kenntnis zu nehmen,

2. b)die Zustimmung mit schriftlichem Bescheid befristet, mit Auflagen oder unter Bedingungen zu erteilen,

soweit dies zur Sicherstellung der Erfordernisse nach § 5 Abs. 2 erforderlich ist, oder

3. c)das angezeigte Vorhaben mit schriftlichem Bescheid zu untersagen, wenn sich ergibt, dass einem der

Erfordernisse nach § 5 nicht entsprochen wird.

5. (5)Wird innerhalb der im Abs. 4 genannten Frist weder das angezeigte Vorhaben schriftlich zur Kenntnis
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genommen noch die Zustimmung mit schriftlichem Bescheid befristet, mit Auflagen oder unter Bedingungen

erteilt oder das angezeigte Vorhaben mit schriftlichem Bescheid untersagt, so darf es ausgeführt werden.

6. (6)Besteht Grund zur Annahme, dass ein Bescheid nach Abs. 4 lit. b oder c nicht innerhalb der genannten Frist

rechtswirksam zugestellt werden kann, so hat ihn die Behörde nach § 23 des Zustellgesetzes ohne

vorhergehenden Zustellversuch zu hinterlegen.

7. (7)Dem Anzeigenden ist eine mit einem entsprechenden Vermerk versehene Ausfertigung der eingereichten

Unterlagen mit der Erledigung nach Abs. 4 zurückzusenden. Im Fall des Abs. 5 ist dem Anzeigenden eine mit

einem entsprechenden Vermerk versehene Ausfertigung der eingereichten Unterlagen zurückzusenden.

8. (8)Wurde ein anzeigepflichtiges Vorhaben ohne vorherige Anzeige ausgeführt, so hat die Behörde demjenigen,

der dies veranlasst hat, oder, wenn dieser nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand festgestellt werden kann,

dem Grundeigentümer oder dem sonst über das Grundstück Verfügungsberechtigten die Fortsetzung des

Vorhabens und einen allfälligen Betrieb des Campingplatzes zu untersagen. Wird das Vorhaben nicht innerhalb

eines Monats nach der Untersagung nachträglich angezeigt oder wird dieses nach Abs. 4 lit. c untersagt, so hat

die Behörde die Wiederherstellung des früheren Zustandes aufzutragen. Dies gilt auch dann, wenn ein Vorhaben

erheblich abweichend von der Anzeige ausgeführt wurde. In diesem Fall kann auch auf Antrag statt der

Wiederherstellung des früheren Zustandes die Herstellung des der Anzeige entsprechenden Zustandes

aufgetragen werden.

9. (9)Wurde mit der Ausführung eines anzeigepflichtigen Vorhabens vor dem Ablauf von vier Monaten ab der

Einbringung der vollständigen Anzeige begonnen, ohne dass die Behörde der Ausführung vorzeitig zugestimmt

hat, so hat sie die Fortsetzung des Vorhabens und einen allfälligen Betrieb des Campingplatzes bis zum Ablauf

dieser Frist zu untersagen. Wird das angezeigte Vorhaben nach Abs. 4 lit. c untersagt, so hat die Behörde

demjenigen, der dies veranlasst hat, oder, wenn dieser nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand festgestellt

werden kann, dem Grundeigentümer oder dem sonst über das Grundstück Verfügungsberechtigten die

Wiederherstellung des früheren Zustandes aufzutragen.

10. (10)Besteht in den Fällen des Abs. 8 oder 9 eine unmittelbare Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von

Menschen oder für die Sicherheit von Sachen, so hat die Behörde demjenigen, der dies veranlasst hat, oder,

wenn dieser nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand festgestellt werden kann, dem Grundeigentümer oder

dem sonst über das Grundstück Verfügungsberechtigten die zur Beseitigung der Gefährdung sofort notwendigen

Maßnahmen ohne weiteres Verfahren aufzutragen. Kommt der Verpflichtete diesem Auftrag nicht unverzüglich

nach, so hat die Behörde die Maßnahmen auf seine Gefahr und Kosten sofort durchführen zu lassen. Der

Verpflichtete hat die Durchführung dieser Maßnahmen zu dulden. Die Ausübung unmittelbarer behördlicher

Befehls- und Zwangsgewalt ist zulässig.

11. (11)Anzeigen über die beabsichtigte Errichtung, den beabsichtigten Austausch oder die beabsichtigte örtliche

Veränderung eines Mobilheims sind geeignete Planunterlagen über Lage und Ausführung des Mobilheims samt

Einrichtungen im Sinn des § 6 Abs. 1 lit. c Z 2 und 3 sowie ein Plan des gesamten Campingplatzes, aus dem

insbesondere die Lage und Fläche aller Standplätze und insbesondere jener für Mobilheime ersichtlich ist,

anzuschließen. Im Übrigen gelten die Abs. 4 bis 10 sinngemäß mit der Maßgabe, dass die Errichtung, der

Austausch oder die örtliche Veränderung des Mobilheims mit schriftlichem Bescheid auch dann zu untersagen ist,

wenn die angezeigte Maßnahme nicht im Einklang mit § 6 Abs. 1 lit. c Z 4 oder § 6 Abs. 1 zweiter Satz steht. Erfolgt

die Errichtung, der Austausch oder die örtliche Veränderung von Mobilheimen im Zug eines Vorhabens nach Abs.

1, so ist dieses mit schriftlichem Bescheid auch dann zu untersagen, wenn die Errichtung, der Austausch oder die

örtliche Veränderung von Mobilheimen nicht im Einklang mit § 6 Abs. 1 lit. c Z 4 oder § 6 Abs. 1 zweiter Satz steht.
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